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In Abhängigkeit der Ausstattung der Messstelle sowie des Jahresenergieverbrauchs bzw. der in-
stallierten Einspeiseleistung ergeben sich in Anwendung von § 29 i.V. m. §§ 30, 32, 34 u. 35 MSBG 
die in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Preise für den Messstellenbetrieb mit modernen 
Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen. 
 
 

 
Preisblatt 1: Standardleistungen für Letztverbraucher  

und Anschlussnetzbetreiber 
 
 
gemäß § 34 Absatz 1 sowie §§ 30 und 32 des Messstellenbetriebsgesetzes (MSBG) für den Mess-
stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen: 
 

 
 
* Es gelten die Preise gemäß dem jeweils aktuellen Preisblatt „Netzentgelte Strom“ der EAM Netz GmbH, veröffentlicht 
unter www.EAM-Netz.de. 
 
1 Die aufgeführten Bruttopreise verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Die Umsatzsteuer wird 
in gesetzlicher Höhe im Zeitpunkt der Leistungserbringung berechnet. 
 
2 Gilt für intelligente Messsysteme, die nicht über den Tarifanwendungsfall registrierende Lastgangmessung (RLM) ver-
fügen. Für die RLM-Messsysteme behalten wir uns vor, sobald diese verfügbar sind, einen separaten Preis zu veröffent-
lichen. 
 

3 Die Kosten für die Steuereinrichtung werden mit dem Anschlussnehmer verrechnet. 
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Preisblatt 2: Standardleistungen für Einspeiser 
 
 
gemäß § 34 Absatz 1 sowie §§ 30 und 32 des Messstellenbetriebsgesetzes (MSBG) für den Mess-
stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen: 
 

 
 
* Es gelten die Preise gemäß dem jeweils aktuellen Preisblatt „Netzentgelte Strom“ der EAM Netz GmbH, veröffent-
licht unter www.EAM-Netz.de. 
 
1 Die aufgeführten Bruttopreise verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Die Umsatzsteuer wird 
in gesetzlicher Höhe im Zeitpunkt der Leistungserbringung berechnet. 
 
2 Gilt für intelligente Messsysteme, die nicht über den Tarifanwendungsfall registrierende Lastgangmessung (RLM) ver-
fügen. Für die RLM-Messsysteme behalten wir uns vor, sobald diese verfügbar sind, einen separaten Preis zu veröffent-
lichen. 
 

3 Die Kosten für die Steuereinrichtung werden mit dem Anschlussnehmer verrechnet. 
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Preisblatt 3: Zusatzleistungen und Zahlungsverzug 
 
 
Die EAM Netz GmbH bietet aktuell folgende Zusatzleistungen gemäß § 34 Absätze 2 und 3 Mess-
stellenbetriebsgesetz (MSBG) an: 
 

 
 
1 Die aufgeführten Bruttopreise verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Die Umsatzsteuer wird 
in gesetzlicher Höhe im Zeitpunkt der Leistungserbringung berechnet. 
 
4 Bei von Kunden verursachten Störungen der Datenübertragung oder Zusatzablesung auf Kundenwunsch. 
 
5 Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um einen einmaligen Pauschalbetrag bei Beauftragung der Leistung. 
 
 
 
 

 
 
** Darüber hinaus können die gesetzlichen Verzugszinsen gem. § 288 BGB in Rechnung gestellt werden. 


